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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Arbeitsmarktservicegesetzes 

§ 37b. (1) und (2) … § 37b. (1) und (2) … 
(3) Die Kurzarbeitsbeihilfe dient dem teilweisen Ersatz der zusätzlichen 

Aufwendungen für die Kurzarbeitsunterstützung sowie für die Beiträge zur 
Sozialversicherung und zur betrieblichen Mitarbeitervorsorge. Die Beihilfe 
gebührt in der Höhe der anteiligen Aufwendungen, die der 
Arbeitslosenversicherung im Falle der Arbeitslosigkeit für Arbeitslosengeld 
zuzüglich der Beiträge zur Krankenversicherung und zur Pensionsversicherung 
entstünden. Ein Wechsel von der Kurzarbeitsbeihilfe zur Qualifizierungsbeihilfe 
ist nach Maßgabe der Richtlinien gemäß Abs. 4 möglich. Für die Abgeltung der 
anteiligen Aufwendungen können Pauschalsätze festgelegt werden. 

(3) Die Kurzarbeitsbeihilfe dient dem teilweisen Ersatz der zusätzlichen 
Aufwendungen für die Kurzarbeitsunterstützung sowie für die Beiträge zur 
Sozialversicherung und zur betrieblichen Mitarbeitervorsorge. Die Beihilfe 
gebührt in der Höhe der anteiligen Aufwendungen, die der 
Arbeitslosenversicherung im Falle der Arbeitslosigkeit für Arbeitslosengeld 
zuzüglich der Beiträge zur Krankenversicherung und zur Pensionsversicherung 
entstünden. Ab dem fünften Monat erhöht sich die Beihilfe um die auf Grund der 
besonderen Beitragsgrundlage erhöhten Aufwendungen des Dienstgebers für die 
Beiträge zur Sozialversicherung. Für die Abgeltung der anteiligen Aufwendungen 
können Pauschalsätze festgelegt werden. Ein Wechsel von der 
Kurzarbeitsbeihilfe zur Qualifizierungsbeihilfe ist nach Maßgabe der Richtlinien 
gemäß Abs. 4 möglich. 

(4) Der Verwaltungsrat hat auf Vorschlag des Vorstandes eine Richtlinie 
über die näheren Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitsbeihilfen 
unter Beachtung der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften festzulegen. In der 
Richtlinie sind insbesondere Mindest- und Höchstdauer sowie Voraussetzungen 
für die Verlängerung der Beihilfengewährung, Mindest- und Höchstanteil des 
Arbeitszeitausfalles, Personenkreis, Höhe der Beihilfe, 
Beschäftigungsverpflichtung gemäß Abs. 2, Bedingungen für ein Absehen von 
einer Vereinbarung der Kollektivvertragspartner bei Katastrophen gemäß Abs. 2 
sowie das Verhältnis zu anderen Beihilfen und Unterstützungsleistungen zu 
regeln. Die Dauer der Beihilfengewährung darf zunächst sechs Monate nicht 
übersteigen. Verlängerungen bis zu einer Gesamtdauer des Beihilfenbezuges von 
18 Monaten, bei Vorliegen besonderer Umstände auch darüber hinaus, sind 
zulässig. Der Arbeitszeitausfall darf im Durchschnitt des Zeitraums, für den die 
Beihilfe oder deren Verlängerung bewilligt wurde, nicht unter zehn Prozent und 
nicht über 90 Prozent der gesetzlich oder kollektivvertraglich festgelegten oder, 
bei Teilzeitbeschäftigten, der vereinbarten Normalarbeitszeit betragen. Die 
Richtlinie bedarf der Bestätigung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend sowie dem Bundesminister für Finanzen. 

(4) Der Verwaltungsrat hat auf Vorschlag des Vorstandes eine Richtlinie 
über die näheren Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitsbeihilfen 
unter Beachtung der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften festzulegen. In der 
Richtlinie sind insbesondere Mindest- und Höchstdauer sowie Voraussetzungen 
für die Verlängerung der Beihilfengewährung, Mindest- und Höchstanteil des 
Arbeitszeitausfalles, Personenkreis, Höhe der Beihilfe, 
Beschäftigungsverpflichtung gemäß Abs. 2, Bedingungen für ein Absehen von 
einer Vereinbarung der Kollektivvertragspartner bei Katastrophen gemäß Abs. 2 
sowie das Verhältnis zu anderen Beihilfen und Unterstützungsleistungen zu 
regeln. Die Dauer der Beihilfengewährung darf zunächst sechs Monate nicht 
übersteigen. Verlängerungen bis zu einer Gesamtdauer des Beihilfenbezuges von 
24 Monaten, bei Vorliegen besonderer Umstände auch darüber hinaus, sind 
zulässig. Der Arbeitszeitausfall darf im Durchschnitt des Zeitraums, für den die 
Beihilfe oder deren Verlängerung bewilligt wurde, nicht unter zehn Prozent und 
nicht über 90 Prozent der gesetzlich oder kollektivvertraglich festgelegten oder, 
bei Teilzeitbeschäftigten, der vereinbarten Normalarbeitszeit betragen. Die 
Richtlinie bedarf der Bestätigung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft sowie dem Bundesminister für Finanzen. 

258/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

1 von 4

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



2 von 4 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(5) und (6) … (5) und (6) … 
§ 37c. (1) bis (3) … § 37c. (1) bis (3) … 
(4) Die Qualifizierungsbeihilfe dient dem teilweisen Ersatz der zusätzlichen 

Aufwendungen für die Qualifizierungsunterstützung sowie für die Beiträge zur 
Sozialversicherung und zur betrieblichen Mitarbeitervorsorge. Die Beihilfe 
gebührt in der Höhe der anteiligen Aufwendungen, die der 
Arbeitslosenversicherung im Falle der Arbeitslosigkeit für Arbeitslosengeld und 
Schulungsmaßnahmen zuzüglich der Beiträge zur Krankenversicherung, zur 
Pensionsversicherung und zur Unfallversicherung entstünden. Für die Abgeltung 
der anteiligen Aufwendungen können Pauschalsätze festgelegt werden. Ein 
Wechsel von der Qualifizierungsbeihilfe zur Kurzarbeitsbeihilfe ist nach 
Maßgabe der Richtlinien gemäß Abs. 6 möglich. Für die Abgeltung der anteiligen 
Aufwendungen können Pauschalsätze festgelegt werden. 

(4) Die Qualifizierungsbeihilfe dient dem teilweisen Ersatz der zusätzlichen 
Aufwendungen für die Qualifizierungsunterstützung sowie für die Beiträge zur 
Sozialversicherung und zur betrieblichen Mitarbeitervorsorge. Die Beihilfe 
gebührt in der Höhe der anteiligen Aufwendungen, die der 
Arbeitslosenversicherung im Falle der Arbeitslosigkeit für Arbeitslosengeld und 
Schulungsmaßnahmen zuzüglich der Beiträge zur Krankenversicherung, zur 
Pensionsversicherung und zur Unfallversicherung entstünden. Die Beihilfe erhöht 
sich um die auf Grund der besonderen Beitragsgrundlage erhöhten 
Aufwendungen des Dienstgebers für die Beiträge zur Sozialversicherung. Für die 
Abgeltung der anteiligen Aufwendungen können Pauschalsätze festgelegt 
werden. Ein Wechsel von der Qualifizierungsbeihilfe zur Kurzarbeitsbeihilfe ist 
nach Maßgabe der Richtlinien gemäß Abs. 6 möglich. 

(5) … (5) … 
(6) Der Verwaltungsrat hat auf Vorschlag des Vorstandes eine Richtlinie 

über die näheren Voraussetzungen für die Gewährung von 
Qualifizierungsbeihilfen unter Beachtung der maßgeblichen rechtlichen 
Vorschriften festzulegen. In der Richtlinie sind insbesondere Mindest- und 
Höchstdauer sowie Voraussetzungen für die Verlängerung der 
Beihilfengewährung, Mindest- und Höchstanteil des Arbeitszeitausfalles, 
Personenkreis, Höhe der Beihilfe, Beschäftigungsverpflichtung gemäß Abs. 2, 
Mindeststandards für Schulungsmaßnahmen, Bedingungen für ein Absehen von 
einer Vereinbarung der Kollektivvertragspartner bei Katastrophen gemäß Abs. 2 
sowie das Verhältnis zu anderen Beihilfen und Unterstützungsleistungen zu 
regeln. Die Dauer der Beihilfengewährung darf zunächst sechs Monate nicht 
übersteigen. Verlängerungen bis zu einer Gesamtdauer des Beihilfenbezuges von 
18 Monaten, bei Vorliegen besonderer Umstände auch darüber hinaus, sind 
zulässig. Der Arbeitszeitausfall darf im Durchschnitt des Zeitraums, für den die 
Beihilfe oder deren Verlängerung bewilligt wurde, nicht unter zehn Prozent und 
nicht über 90 Prozent der gesetzlich oder kollektivvertraglich festgelegten oder, 
bei Teilzeitbeschäftigten, der vereinbarten Normalarbeitszeit betragen. Die 
Richtlinie bedarf der Bestätigung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend sowie dem Bundesminister für Finanzen. 

(6) Der Verwaltungsrat hat auf Vorschlag des Vorstandes eine Richtlinie 
über die näheren Voraussetzungen für die Gewährung von 
Qualifizierungsbeihilfen unter Beachtung der maßgeblichen rechtlichen 
Vorschriften festzulegen. In der Richtlinie sind insbesondere Mindest- und 
Höchstdauer sowie Voraussetzungen für die Verlängerung der 
Beihilfengewährung, Mindest- und Höchstanteil des Arbeitszeitausfalles, 
Personenkreis, Höhe der Beihilfe, Beschäftigungsverpflichtung gemäß Abs. 2, 
Mindeststandards für Schulungsmaßnahmen, Bedingungen für ein Absehen von 
einer Vereinbarung der Kollektivvertragspartner bei Katastrophen gemäß Abs. 2 
sowie das Verhältnis zu anderen Beihilfen und Unterstützungsleistungen zu 
regeln. Die Dauer der Beihilfengewährung darf zunächst sechs Monate nicht 
übersteigen. Verlängerungen bis zu einer Gesamtdauer des Beihilfenbezuges von 
24 Monaten, bei Vorliegen besonderer Umstände auch darüber hinaus, sind 
zulässig. Der Arbeitszeitausfall darf im Durchschnitt des Zeitraums, für den die 
Beihilfe oder deren Verlängerung bewilligt wurde, nicht unter zehn Prozent und 
nicht über 90 Prozent der gesetzlich oder kollektivvertraglich festgelegten oder, 
bei Teilzeitbeschäftigten, der vereinbarten Normalarbeitszeit betragen. Die 
Richtlinie bedarf der Bestätigung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft sowie dem Bundesminister für Finanzen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(7) und (8) … (7) und (8) … 
§ 78. (1) bis (33) … § 78. (1) bis (33) … 
 (34) § 37b Abs. 3 und Abs. 4 sowie § 37c Abs. 4 und Abs. 6 in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2016 treten mit 1. Jänner 2017 in Kraft und 
gelten für Begehren auf Beihilfen, die nach Ablauf des 31. Dezember 2016 
gestellt werden. 

§ 79. (1) und (2) … § 79. (1) und (2) … 
(3) § 37b Abs. 3 letzter Satz und Abs. 4 fünfter Satz sowie § 37c Abs. 4 

letzter Satz und Abs. 6 fünfter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 3/2013 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft. 

 

Artikel 2 
Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 

§ 10. (1) bis (61) … § 10. (1) bis (61) … 
 (62) § 13 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2016 

tritt mit 1. Jänner 2017 in Kraft. 
§ 13. (1) Beihilfen bei Kurzarbeit gemäß § 37b AMSG und Beihilfen bei 

Kurzarbeit mit Qualifizierung gemäß § 37c AMSG sind in den Jahren 2011 bis 
2019 wie Ausgaben nach dem AlVG zu behandeln, wobei im Jahr 2015 eine 
Obergrenze von 30 Mio. € und in den Jahren 2016 bis 2019 jeweils eine 
Obergrenze von 20 Mio. € jährlich gilt. Fachkräftestipendien gemäß § 34b 
AMSG sind in den Jahren 2013 und 2014 bis zu einer Obergrenze von 25 Mio. € 
jährlich wie Ausgaben nach dem AlVG zu behandeln. 

§ 13. (1) Beihilfen bei Kurzarbeit gemäß § 37b AMSG und Beihilfen bei 
Kurzarbeit mit Qualifizierung gemäß § 37c AMSG sind wie Ausgaben nach dem 
AlVG zu behandeln, wobei im Jahr 2015 eine Obergrenze von 30 Mio. € und ab 
dem Jahr 2016 jeweils eine Obergrenze von 20 Mio. € jährlich gilt. 

(2) … (2) … 
Artikel 3 

Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 
§ 69. (1) bis (3) … § 69. (1) bis (3) … 
(4) Der Bundesminister für Inneres hat den regionalen Geschäftsstellen die 

Meldedaten, die für diese zur Wahrnehmung der ihnen gesetzlich übertragenen 
Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden, im Wege 
automationsunterstützter Datenübermittlung aus dem Zentralen Melderegister 
(ZMR) gemäß § 16 des Meldegesetzes 1991, BGBl. Nr. 9/1992, unentgeltlich in 

(4) Der Bundesminister für Inneres hat den regionalen Geschäftsstellen die 
Meldedaten, die für diese zur Wahrnehmung der ihnen gesetzlich übertragenen 
Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden, im Wege 
automationsunterstützter Datenübermittlung aus dem Zentralen Melderegister 
(ZMR) gemäß § 16 des Meldegesetzes 1991 (MeldeG), BGBl. Nr. 9/1992, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der Weise zur Verfügung zu stellen, dass diese den Gesamtdatensatz bestimmter 
Menschen im Datenfernverkehr ermitteln können. 

unentgeltlich in der Weise zur Verfügung zu stellen, dass diese den 
Gesamtdatensatz bestimmter Menschen im Datenfernverkehr aus dem Zentralen 
Melderegister (ZMR) ermitteln und Verknüpfungsanfragen (§ 16a Abs. 3 
MeldeG) mit dem Kriterium Adresse durchführen können. 

(5) … (5) … 
§ 79. (1) bis (156) … § 79. (1) bis (156) … 
 (157) § 69 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2016 

tritt mit 1. Jänner 2017 in Kraft. 
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